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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

60/01 Arbeitsvertragsrecht

Norm

ABGB §1151;

AVRAG 1993 §1 Abs1;

1. ABGB § 1151 heute

2. ABGB § 1151 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Gemäß § 1 Abs. 1 AVRAG 1993 gilt dieses Gesetz für "Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag

beruhen". Neben der Abgrenzung zu ö<entlichrechtlichen Dienstverhältnissen wird mit dieser Formulierung zum

Ausdruck gebracht, dass der persönliche Geltungsbereich des AVRAG 1993 insofern mit der Vertragstheorie

korrespondiert, als für die Anwendbarkeit des Gesetzes die Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgebereigenschaft iSd

Arbeitsvertragsrechts zu prüfen ist. Als Arbeitnehmer ist somit zu qualiAzieren, wer sich auf Grund eines

Arbeitsvertrags einem anderen zur Arbeitsleistung in persönlicher Abhängigkeit verpBichtet (Hinweis § 1151 ABGB).

Arbeitgeber (als Gegenstück zum Arbeitnehmer) ist damit jene Person, der sich der Arbeitnehmer auf Grund eines

Arbeitsvertrags auf gewisse Zeit zur Dienstleistung verpBichtet hat (vgl. zum Arbeitgeberbegri< auch den B des OGH

vom 2. Juni 2009, 9 ObA 43/09b und die dort zitierte Literatur).Gemäß Paragraph eins, Absatz eins, AVRAG 1993 gilt

dieses Gesetz für "Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen". Neben der Abgrenzung zu

ö<entlichrechtlichen Dienstverhältnissen wird mit dieser Formulierung zum Ausdruck gebracht, dass der persönliche

Geltungsbereich des AVRAG 1993 insofern mit der Vertragstheorie korrespondiert, als für die Anwendbarkeit des

Gesetzes die Arbeitnehmer- bzw. Arbeitgebereigenschaft iSd Arbeitsvertragsrechts zu prüfen ist. Als Arbeitnehmer ist

somit zu qualiAzieren, wer sich auf Grund eines Arbeitsvertrags einem anderen zur Arbeitsleistung in persönlicher

Abhängigkeit verpBichtet (Hinweis Paragraph 1151, ABGB). Arbeitgeber (als Gegenstück zum Arbeitnehmer) ist damit

jene Person, der sich der Arbeitnehmer auf Grund eines Arbeitsvertrags auf gewisse Zeit zur Dienstleistung verpBichtet

hat vergleiche zum Arbeitgeberbegri< auch den B des OGH vom 2. Juni 2009, 9 ObA 43/09b und die dort zitierte

Literatur).
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